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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Prüfungsabteilung vom 30. Januar 1991, mit der die 

europãische Patentanmeldung 86 110 417.2 zurückgewiesen 

wurde. 

II. 	Die Zurückweisung wurde damit begründet, daB der Gegen- 

stand des am 30. Oktober 1990 eingereichten Patent-

anspruches 1 mit Rücksicht auf 

Dl: EP-A--0 173 840 und 

D2: Patent Abstracts of Japan, Band 7, Nr. 70 (p-185) 

[1215], 23. März 1983; + JP-A-57 212 626 

nicht erfinderisch sei. 

III. Lu Beschwerdeverfahren fand am 5. Februar 1992 eine 

mündliche Verhandlung statt, zu der von der Beschwerde-

kanuner unter Darlegung vorláufiger Bedenken gegenüber den 

im Verfahren befindlichen Patentansprüchen und übrigen 

Unterlagen geladen worden war. Es wurde darauf aufmerksam 

gemacht, daB die aus der in Spalte 10, Zeile 3 der EP-A-

257 108 zitierten europäischen Patent- 

anmeldung 85 107 346.0 hervorgegangene 

D3: EP-A-204 860 

der gleichen Anmelderin relevanten Stand der Technik im 

Sinne von Artikel 54 (3) EPU für die Vertragsstaaten DE, 

FR, GB und IT darstelit. 

In der Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin, die 

Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung 

aufzuheben und ein Patent mit den von der Prüfungs-

abteilung beurteilten Patentansprüchen 1 bis 15 (Haupt- 
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antrag), hilfsweise aufgrund von vier während der 

Verhandlung als Hilfsantrãge I bis IV eingereichten 

Anspruchssãtzen und einer anzupassenden Beschreibung zu 

erteilen. Wâhrend der Verhandlung wurden von der 

Beschwerdekanuner Bedenken gegen die geltenden Anspruchs-

sätze nach Haupt- und Hilfsanträgen geäuBert, zu denen der 

Vertreter der Beschwerdeführerin Stellung nahm. 

Nach Beratung der Kaminer wurde entschieden, daB das 

Verfahren schriftlich fortgese.tzt wird. 

Im AnschluB an die inündliche Verhandlung wurden zwischen 

dem Vertreter der Beschwerdeführerin und dem Bericht-

erstatter erforderliche Anderungen der Unterlagen 

besprochen. Der Vertreter wurde aufgefordert, entsprechend 

überarbeitete Unterlagen einzureichen. Am 20. Februar 1992 

gingen diese Unterlagen em. Unter Zurücknahme der 

bisherigen Antràge wurde nuninehr der einzige Antrag 

gestelit, ein Patent aufgrund dieser neuen, 8 Patent-

ansprüche enthaltenden Unterlagen zu erteilen. 

GeinãB Protokoll voin 5. Màrz 1992 stinunte die Beschwerde-

führerin telefonisch weiteren Anderungen der Unterlagen 

zu. 

IV. 	Die geltenden Patentansprüche 1, 4 und 5 lauten: 

1. 	Verfahren zur Verbesserung der Dispersion von 

inagnetischen Partikein, die zur Bildung einer 

inagnetischen Beschichtungslnasse in einem 

Harz-/Losungsinittel flüssig dispergiert sind, wobei 

die Beschichtungsmasse von einem inagnetischen 

Rotationsfeld durchsetzt wird, das aus inindestens 

zwei Wechselfeldern unterschiedlicher Frequenz, 

insbesondere 10 und 27 Hz, gebildet wird und deren 

Parameter Frequenz, Feldstàrke und Dauer so gewählt 
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werden, daB sich die Inagnetischen Partikel möglichst 

hoinogen in der f1üssigen Trägermasse verteilen. 

Verfahren zur Erinittlung der Parameter gemâB 

Anspruch 1, bzw. der Anspruche 2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

eine dünne Filmschicht (65) aus flüssiger 

Beschichtungsmasse in einem Mikroskop im Durchlicht 

bei etwa 200facher VergróBerung betrachtet wird, 

durch geeignete Anordnung von Elektromagneten (60) 

ein in Frequenz, Stãrke und Dauer variables 

inagnetisches Rotationsfeld in der Ebene der Film-

schicht (65) der Beschichtungsmasse erzeugt wird, 

durch Beobachtung des Durchlichtbildes diejenige 

Frequenz und Stärke ermittelt wird, die der möglichst 

guten Homogenisierung (und ggf. Ausrichtung) der 

Partikel in der Beschichtungsmasse entspricht, und 

diese ermittelten, für die bestimmte Beschichtungs-

masse charakterisierenden, typischen Werte 

registriert werden. 

Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach einem 

der Ansprüche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

mindestens zwei im Winkel zueinander angeordnete 

Elektromagnete (1, 2) urn ein die Beschichtungsmasse 

führendes Rohr (3) herum angeordnet sind derart, daB 

das zwischen einander zugeordneten Polen (4, 6 bzw. 

5, 7) der Elektromagnete (1, 2) erzeugte magnetische 

Rotationsfeld im wesentlichen senkrecht zur Achse des 

Rohres (3) steht, und daB die Elektroinagnete (1, 2) 

mit einem in Frequenz, Amplitude und Dauer 

veränderbaren Strom (9, 10 bzw. 12, 13) beaufschlagt 

sind. 
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V. 	Zur Begründung argumentierte die Beschwerdeführerin in 

wesentlichen wie folgt: 

Weder der Dl noch der D2 liege ein Verfahren zur 

Verbesserung der Dispersion von magnetischen Partikeln 

zugrunde. Vielmehr diene das aus Dl bekannte Verfahren 

dazu, vor der eigentlichen Orientierung der Partikel in 

der Ebene des Aufzeichnungstrâgers eine Desorientierung 

der magnetischen Partikel mittels eines Magnetfeldes 

wechselnder Richtung zu bewirken. Durch die Einrichtung 

geinàB D2 soil in erster Linie die Verteilungsfähigkeit des 

magnetischen Materials in der Beschichtungsmasse einer 

Platte vor dein Trocknen gefärdert werden, obwohl eine 

gewisse Verbesserung der Dispersion dabei nicht 

auszuschlieBen sei. Bei der Drehung der Platte komme die 

Beschichtungsmasse abwechselnd in den EinfluB eines durch 

einen Permanentmagneten hervorgerufenen horizontalen 

Orientierungsfeldes und eines vertikalen Feldes. Wâhrend 

bei der Einrichtung gemàB Dl das Feld eine voile Umdrehung 

senkrecht zum Substratträger ausführe, erfolge bei der 

Einrichtung gemäl3 D2 ein jeweiliges Aufrichten des 

Magnetmaterials in der vertikalen Richtung, bevor es durch 

ein horizontales Feld wieder in tangentialer Richtung 

innerhalb der Ebene der magnetischen Schicht ausgerichtet 

werde. 

Die gemâB Artikel 54 (3) EPU zu berücksichtigende D3 

befasse sich zwar auch mit einer gewissen Verbesserung der 

Dispersion von magnetischen Partikeln. Hierbei werde aber 

ein Wechselfeld zusaminen mit einem Gleichstroinfeld 

verwendet. 

Demgegenüber werde durch die nunmehr beanspruchte 

Erfindung gexnãB Pateritanspruch 1 die Dispersion von 

magnetischen Partikein, die zur Bildung einer inagnetischen 

Beschichtungsmasse in einem Harz-/Läsungsmittel flussig 
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dispergiert sind, verbessert, indem die Beschichtungsmasse 

von einem magnetischen Rotationsfeld durchsetzt wird, das 

aus mindestens zwei Wechselfeldern unterschiedlicher 

Frequenz, insbesondere 10 und 27 Hz, gebildet wird und 

deren Parameter Frequenz, Feldstärke und Dauer so gewählt 

werden, daB sich die magnetischen Partikel möglichst 

homogen in der flussigen Trágermasse verteilen. 

Ein derartiges Verfahren sei dem vorliegenden Stand der 

Technik weder entnehithar noch daraus ableitbar. 

VI. 	Der Entscheidung liegen daher die folgenden Unterlagen 

zugrunde: 

Beschreibung: 	Spalten 1, 2, 4 bis 12 gemä8 EP-A- 

257 108 und Einfügungen A und B, 

jeweils eingereicht am 

20. Februar 1992 

Anderungen: 	in Einfügung A: Seite 2, zweiter 

Abschnitt, erste Zeile und in EP-A-

257 108: Spalte 5, Zeile 1; Spalte 6, 

Zeile 29; Spalte 8, Zeile 30 und 

Spaite 10, Zeile 2 geinàB Protokoll vom 

5. März 1992 

Patentansprüche: 	1 bis 8, eingereicht am 

20. Februar 1992, unter Streichung 

eines Kommas in der viertletzten Zeile 

des Patentanspruchs 1 gemä8 Protokoll 

vom 5. Mãrz 1992 

Zeichnungen: 	Figuren 1 bis 10 gemãS EP-A-257 108. 

w 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Zulässigkeit der Anderungen 

Die Merkmale der neuen PatentansprUche 1, 4 und 5 stützen 

sich auf die Beschreibung der in den Figuren 1 und 6 

dargesteliten Ausführungsbeispiele. Die Anderungen sirid 

deshaib zulässig (Artikel 123 (2) EPU). 

Im vorliegenden Fall wurde von der zweiteiligen Fassung 

des Patentanspruchs 1 abgesehen, da das einzige Dokument, 

das sich unmittelbar mit einem Verfahren zur Verbesserung 

der Dispersion von magnetischen Partikein befa8t, nâinlich 

D3, lediglich gemäB Artikel 54 (3) EPU zu berücksichtigen 

ist. 

Bei der Lôsung gemäl3 D3 wird aber ein Wechselfeld zusaimnen 

mit ejnein Glejchstromfeld verwendet, so daB das zwei 

Wechselfelder verwendende Verfahren gemäB Patentanspruch 1 

demgegenuber neu ist. 

Weder der Dl noch der D2 liegt unmittelbar ein Verfahren 

zur Verbesserung der Dispersion von Inagnetischen Partikein 

zugrunde. Das aus Dl bekannte Verfahren dient dazu, vor 

der eigentlichen Orientierung der Partikel in der Ebene 

des Aufzeichnungsträgers eine Desorientierung der 

inagnetischen Partikel mittels eines niagnetischen Feldes 

welchselnder Richtung zu bewirken. Die in Dl angestrebte 

Desorientierung ist nicht mit der durch die vorliegende 

Anmeldung angestrebten Dispersion zu verwechseln. Die 

Desorientierung gemãB Dl bezieht sich auf die magnetische 

Richtungsverteilung der magnetischen Partikel in nach 

aui3en hin wirkender völlig ungleichfärmiger Verteilung, 

wàhrend mit Dispersion gemàB vorliegender Anmeldung die 

gleichniäl3ige Verteilung der einzelnen Magnetpartikel in 
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der Beschichtungsinasse angestrebt wird. Beiin einen geht es CLL-

so uin die Verteilung inagnetischer Richtungen auch in 

Gegenwart von Flokkulaten, beiiu anderen geht es urn die 

Verteilung der einzelnen inagnetischen Partikel unter 

Aufläsung von Flokkulaten. 

Bei der Einrichtung geinâB D2 wird über die Beeinflussung 

der Dispersion znagnetischer Partikel die Verteilungs-

fãhigkeit des inagnetischen Materials infolge seiner 

Viskositàt in der Beschichtungsrnasse einer Platte vor dein 

Trocknen gefordert. Eine gewisse Verbesserung der durch 

Interferenzlicht beobachtbaren Dispersion magnetischer 

Partikel ist dabei anzunehmen, aber nicht das eigentliche 

Ziel. Auch hinsichtlich der dort beschriebenen Lösung 

bestehen insofern wesentliche Unterschiede zum Aruneldungs-

gegenstand als bei der Drehung der Platte gemàB D2 die 

Beschichtungsmasse abwechselnd in den EinfluB eines durch 

einen Permanentmagneten erzeugten horizontalen 

Orientierungsfeldes und eines vertikalen Feldes kommt. Es 

wird dort also kein inagnetisches Rotationsfeld verwendet, 

das aus inindestens zwei Wechselfeldern unterschiedlicher 

Frequenz gebildet ist und wesentlich zur Lösung der der 

vorliegenden Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe 

beitràgt, ein Verfahren anzugeben, weiches eine einfache 

und sehr wirkungsvolle sowie zeitbestãndige Dispersion der 

magnetischen Partikel in dein Bindersystem sicherstelit. 

Durch die aus inindestens zwei Wechselfeldern unterschied-

licher Frequenz gebildeten ungleichforinigen "Wackelfelder" 

werden die Magnetpartikel derart durcheinander gebracht, 

daB sie sicher vereinzelt werden. Durch die UnregelmäBig-

keit der Felder kännen sich keine der Rotationsrichtung 

folgende Ketten ausbilden. 

Da sich die Druckschriften Dl und D2 nicht unmittelbar mit 

der Verbesserung der Dispersion befassen und schon gar 

nicht zur Verwendung eines aus mindestens zwei Wechsel- 

w 
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feldern unterschiedlicher Frequenz bestehenden 

magnetischen Rotations.feldes hierfür anregen, ergibt sich 

das nunmehr beanspruchte Verfahren nicht in naheliegender 

Weise aus Dl und D2. Das Verfahren nach dem Patent-

anspruch 1 1st daher erfinderisch. 

4. 	Auch das im Patentanspruch 4 angegebene Verfahren zur 

Ermittlung der Parameter geiuãB Patentanspruch 1 und die im 

Patentanspruch 5 gekennzeichnete Anordnung zur Durch-

führung des Verfahrens nach einem der Patentansprüche 1 

bis 4 sind neu und erfinderisch. 

Weder D3 noch Dl oder D2 befassen sich mit der Erzeugung 

eines in Frequenz, Stãrke und Dauer variablen magnetischen 

Rotationsfeldes in der Ebene einer Filmschicht zur 

Ermittlung der Parameter Frequenz, Feldstãrke und Dauer 

zweier Wechselfelder unterschiedlicher Frequenz für eine 

môglichst gute Hoinogenisierung. 

Da bei der Anordnung gemàl3 D3 ein Elektromagnet zur 

Erzeugung eines Gleichfeldes eingerichtet 1st und 

lediglich der andere Elektromagnet zur Erzeugung eines 

Wechselfeldes dient, 1st zumindest ein Elektromagnet nicht 

mit Einrichtungen zur Beaufschlagung mit einem in 

Frequenz, Amplitude und Dauer verãnderbaren Strom 

verbunden. 

Eine Anregung für die im Patentanspruch 5 gekennzeichnete 

Anordnung ist Dl und D2 ebenfalls nicht entnehmbar. 
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Entscheidnngsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, ein Patent auf der Grundlage der im 

Abschnitt VI angegebenen Unterlagen zu erteilen. 

Die Geschãftsstellenbeamtin: 
	 Der Vorsitzende: 

lit 
M. Beer 

1; ~ 
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